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Vereinbarung der Landesregierung und der Kommunalen Landesverbände zur 
Umsetzung des Gesetzes zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von 
Ländern und Kommunen (LuKIFG) vom 27. Januar 2026

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

die Landesregierung hat sich mit den Kommunalen Landesverbänden am 17. Juni 2025 
auf ein umfangreiches Paket zur Finanzierung kommunaler Investitionen verständigt 
(Umdruck 20/4918) und daraus folgend am 15. Juli 2025 eine Vereinbarung mit den 
Kommunalen Landesverbänden geschlossen (Umdruck 20/5037). 
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Am 27. Januar 2026 hat die Landesregierung nun eine Vereinbarung mit den Kommunalen 
Landesverbänden zur Umsetzung des Gesetzes zur Finanzierung von 
Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (LuKIFG) getroffen.

Kern dieser Vereinbarung ist die Verteilung des kommunalen Anteils von insgesamt rund 
2,1 Milliarden Euro. Neben der Beschreibung des Verteilmechanismus erfolgt vor allem die 
Festlegung der kommunalen Einzelbudgets.

Die Vereinbarung nebst der Anlage mit den Einzelbudgets übersende ich mit der Bitte um 
Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Dr. Sönke Schulz

Anlagen: Vereinbarung zur Umsetzung des Gesetzes zur Finanzierung von 
Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (LuKIFG) mit dortiger 
Anlage der Einzelbudgets vom 27. Januar 2026
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